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Vertiefung im Gesellschaftsrecht 

SoSe 2019 

 

montags 17.45-19.15, Raum S 15 

 

1. 4. 2019: Die Begriffe Gesellschaft, Gesellschafter, shareholder und stakeholder, 

Unternehmen, Unternehmung, Unternehmer, Konzern und Unternehmensgruppe. Der 

Grundsatz und die Bedeutung der Zuordnung von einem konkreten Vermögen zu einer Person 

im Gesellschaftsrecht und der Grundsatz von Herrschaft und Haftung  

 

8. 4. 2019: Das Paradigma des Gläubigerschutzes im Gesellschaftsrecht am Beispiel des § 128 

HGB und der Aufweichung des Grundsatzes der Durchbrechung des Ausschlusses der 

persönlichen Haftung von Gesellschaftern in einer GmbH 

 

15. 4. 2019: Ausschluss eines Gesellschafters und actio pro socio in einer GmbH & Co KG 

 

22. 4. 2019: Ostermontag 

 

29. 4. 2019: Gründung und Rechtsfähigkeit der GmbH; das Konzept einer Gründungshaftung 

und einer Treuepflicht 

 

6. 5. 2019: Vor-GmbH, insbesondere Probleme der rechtlichen Einordnung und Haftungsfragen 
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13. 5. 2019: Rechtscharakter, Erwerb und Verlust der Gesellschafterstellung; die Bedeutung 

der Gesellschafterstellung für die Möglichkeit der Einflussnahme auf die Geschäftsleitung der 

GmbH 

 

20. 5. 2019: Die Organe der GmbH, deren Verhältnis untereinander und daraus resultierende 

Haftungsfragen 

 

27. 5. 2019: Kapitalaufbringung, einschließlich der rechtlichen Behandlung von verdeckten 

Sacheinlagen, und Kapitalerhaltung; Haftungstatbestände des § 64 GmbHG; Haftung für 

existenzvernichtende Eingriffe, die sog. Durchgriffshaftung und die Haftung für die verspätete 

Stellung eines Insolvenzantrags (§ 15 a InsO) 

 

3. 6. 2019.: Die sog. „fehlerhafte GmbH“; die Regelungen zur Auflösung und Beendigung der 

GmbH 

 

10. 6. 2019: Pfingstmontag 

 

17. 6. 2019: Die Gründung einer AG und die Vorschriften zur Haftung der an der Gründung 

Beteiligten; Treuepflicht in der AG 

 

24. 6. 2019: Die Organe der AG und deren jeweilige Pflichten, insbesondere der Schutz der 

Geschäftsleitungsfreiheit durch § 76 Abs. 1 AktG und die Bedeutung von „Corporate 

Governance“; Haftungsvorschriften bei Verletzung dieser Pflichten 

 

1. 7. 2019: Finanzverfassung der AG 

 

8. 7. 2019 17.45 – 20.00 Uhr: Klausur 

 


